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* Die Freidenker Bewegung. *
Alle für den Text der folgenden Rubriken bestimmten, Deutschland und den Internationalen Bund betreffenden Zusendungen
sind zu richten an E. Vogtherr, Wernigerode; soweit sie die Schweiz betresfen an P. F. Bonnet in Zürich VII; Hedwigstr. 1,6

Internationaler sreiaenkerduaa.
Böhmen.

Prag. Dic tschechische Sektion des Freidenkcrvcreins
„Freier Gedanke" wurde behördlich aufgelöst. Sämtliche Biichcr

und das Vereinsinvcntar, sowie die Aschenurnen vcrstor-
bencr Mitglieder wurden im Vercinslokal beschlagnahmt.

Zur näheren Erläuterung dicscr kurzen Notiz erhält die
Redaktion vom Internationalen Bureau in Brüssel noch
folgende nähcrc Angaben: Alle Zcitungcn der tschechischen
Freidenker sind unterdrückt, ihre Ncrcinslokalc geschlossen und
polizeilich überwacht, und ihr gesamtes Vcrcinsvcrmögen confiS-
ciert. Dic Beschlagnahme dcr Mitgliedcrlistcn läßt weitere
Verfolgungen durch Polizei und Gerichte erwarten, sowie Maß-
rcgclung derer, die sich als Rcdncr oder Lehrer betätigt haben.,

Dic klcrikalc Gewalt will damit scheinbar nicht nur die
Frcidcnkerbcwcgnng untcrdrnckcn, sondcrn sich auch dcr 100 000
Kronen bcmächtigcn, dic von dcin Wiener Frcidcnkcr Lustig zur
Hälfte an dic österreichischen Freidenker deutscher und tschechi-,
scher Sprache vermacht wurden. Diese neue Verfolgung ist
übrigens schon die dritte ihrer Art. Im Iahrc 1S10 wurde die
Gesellschaft „Smctana" untcr dcm Vorgeben verboten, daß sie

durch dcn Protest acacn dic Ermordung Fcrrers sich politisch
betätigt habc. Als „Politischer Freidcnkerklub" wurde ein neuer
Verein gegründet. Im Mai 1911 hatte der Minister des
Innern diese ncuc Vercinsbildung untersagt, aber das Obertribunal

crklärtc, daß das Verbot cine Rcchtsocrlctzung darstellte.
Jctzt versucht man dieselbe Gewalttat noch einmal. Wir unter-
brcitcn dicse Tatsachen dcn? Urtcil dcr zivilisierten Welt. E. B.

Oesterreich.

Wicn. Ein hiesiger Industrieller, Herr Gustav
Lustig, dcr im April d. I. verstorben ist, hatte von seinem Nachlaß

einc Summe von 100 000 Kronen zu einer Stiftung
bestimmt, aus der cinc frcic Schule geschasscn werden solltc.
Die Schülcr sollten vor allcm zur Kenntnis ihrer Rechte und
Pflichten crzogcn und befähigt wcrdcn, moralisch gut und
sozial vernünftig zu lcbcn. Jcdcr kirchliche Einfluß sollte von
dcr Anstalt ferngehalten ivcrdcn. Die Wiener Stadtverwaltung

hat die Erfüllung diescr Bedingungen und damit dic
Annahme dcr Erbschaft abgclchnt. L u st i g, der dicse Ablehnung
voraussah, hatte gleich für dicscn Fall bestimmt, daß dann dic
Summc untcr dic ^-rcidcnkcr-Vcrcinc OcstcrrcichS vcrtcilt werden

soll.

Wicn. Einc v c r n ü n f t i g c E n t s ch c i d u n g. Dcr
Kassaiivnshvf hat cin Urtcil dcS KrciSgcrichtcS Jitschin, laut
welchem cin Protcstant, dcr cincn auf cincm Vcrschgangc bc-

findlichcn Pricstcr nicht dic Ehrcrbictung vor dem „Allcrhci-
ligsten" bezcugt hatte, nach H 303 St.-G. zu eincr Wochc Arrcst
verurteilt ivurdc. init cincr prinzipicll wichtigen Begründung
aufgchobcn. Dcr Uhrmachcr Borufka war dem Pfarrer Benjamin

Kcrner in Nicderlangcnau auf dcm. Nersehgange bcgcgnct,
ohnc dcn Hut zu zichcn. Der Gerichtshof hatte ihn deshalb
schuldig gcsprochcn, worauf Borufka die Nichtigkeitsbeschwerde
einbrachte. Der Kafsationshof hob das Urtcil auf und sprach
den Angeklagten mit dcr Begründung srei, es könne niemand
nach 8 14 des Staatsgrundgesetzes zu einer religiösen Handlung

gezwungen werden, auch cin Katholik nicht zu dcn von
seiner Kirche vorgeschriebenen Handlungen, am wenigsten aber
cin Nichtkatholik zu dcn von der römischen Kirchc vorgcschric-
benen Handlungen. Ein solches Verlangen sei ungesetzlich.

veutlcder sreiaenkerduna.
Berlin. Für den sog. Bußtag waren hicr zwölf

Versammlungen zur Propagierung des Kirchen-Austritts geplant,
aber von der Polizei verboten worden. Infolgedessen fünden
sie am folgenden Tage statt- und hätten einen so starken Be¬

such aufzuweisen, daß dic großcn Säle fast sämtlich schon vor
L Uhr wegcn Ucbcrfüllung abgesperrt wurdcn.

420» Kirchen-Austritte
waren das äußcre crste Rcsultat dcr Versammlungen. Außer
dicsen schon in den Versammlungcn schriftlich erklärten Aus-
trittc wird erue wcitcrc große Zahl noch folgcn, wie das stcts
der Fall ist.

Königshiittc OS. Jn unserer Stadt fand am 4. Novcmb.
zum ersten Male einc Freidcnker-Beerdigung statt. Hcrr Flci-
schcrmeister Knoff, ein Muster edler Nächstenlicbc, Ivurdc uns
plötzlich durch den Tod entrissen. Auf dic Bitten der Witwe
sprach der protestantische Pastor cinigc Worte im Traucr-
hausc, verweigerte abcr dic Begleitung zum Grabc, da dcr
Verstorbene aus dcr Kirche ausgetreten war. Auf Ansuchen dcs
hiesigen Frcidcnkcr-VcrcinS gcstattctc schlicßlich dcr Pastor,
daß aus unscrcr Mittc cin Nachruf ani Grabc gchalicn ivnrdc,
nachdem ihm cin Mannskript dcr Rcdc überreicht war. Anfangs
allerdings schlug cr rundwcg unsere Bittc ab, in der Befürchtung

daß dic evangelischen Gcmcindc-Mitglicdcr auch aus dcr
Kirchc austreten könntcn, um sich die Kirchensteuern zu sparen,
wenn sic schcn, daß sic dcrcinst doch ehrcnvoll auf dem Friedhof

beerdigt würden.
Die Flcischcr-Jnnung, welche statutcngcmäß mit Fahne

und Musik die lctztc Ehre crweiscn soll, war rccht schwach, zwar
mit Musik aber ohnc Fahne, erschienen. Das geheiligte Tuch
hätte ja sonst entweiht wcrdcn könncnl Ein Mitglied des

hiesigen cvangclischcn Äirchcn-Vorstandcs, soll untcr andcrcm in
scincr christlichcn Nächstenlicbc geäußert haben: „Schmeißt ihn
doch in dcn Hochofen oder verscharrt ihn sonst wo. Dcr Ver-
storbcnc hätte dcnkcn können, was er wolltc, nur sollte er „nicht
ans dcr Kirche austreten".

Es wird also von maßgebender protestantischer Seite offiziell

eingestanden, daß der christl. Glaube an innerem Wert
nicht mehr stark genug ist, um die Gemeinde-Mitglieder zusammen

zu haltcn, sondcrn daß dies nur durch die äußcre Form
und durch Zwang erreicht werden kann. Wird von der
protestantischen Seite etwa gewünscht, daß kein Andersdenkender
scine Ueberzeugung offcn und ehrlich bekenncn, sondcrn
vielmehr innerlich dcr Kirche ein Heuchler sein soll? Dics würde
ihm wohl chcr vcrzichen. Eine nette christlichc Moral!

!)ereiN8 Ratender.
vemselm sreiaenlmlmna.

Annaberg i. K. Verein „Globus". Am ersten Sonnabend
jedes Monats Vereinsversammlung und am dritten Sonnabend
zwanglose Zusammenkunft, Restaurant „zur Pforte« an der
Teichpromenade.

Kaden-Kaden. Freidenkerverein. Vereinsabeno am zweiten
und letzten Samstag jedes Monats, „Cafe Liebich",
Nebenzimmer. Gesinnungsfreunde, die Baden-Baden besuchen,
finden Anschluß bei den Herren Oskar Rapp, Garstenstr. IS,
und I. Pinner, Langestr. 29.

Kvoslau. Freirel. Gemeinde. Erbauung Sonntags früh 9'/,
Uhr, Grünstraße 14/16. G. Tschirn. — Verein „Freier Ge-
danke" (Vereinslokal Brauereiausschank „Alter Weinstock",
Poststraße 3). Sitzung jeden ersten und dritten Dienstag im
Monat, abends L'/z Uhr. Gäste stets willkommen.

Nafsol. Versammlungen jeden ersten Donnerstag im Monat.
Vrefold. Freidenkerverein. Mitgliederversammlung jeden ersten

Sonntag im Monat, abends 7 Uhr im Vereinslokal Volkshaus,
Ecke Vre te Straße und Stephanstraße und jeden dritten Sonntag

im Monat adends 5 Uhr im Dürerheim. Gäste Willkomm.
NSIn. Freidenkeroereinigung. Zusammenkunft jeden Freitag

abend im Vercinslokal, Weinrestaurant ..Zum Rebstock" (Rubenshaus,

Eingang links), Sternengasse Iv.
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